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Liebe Leserinnen und Leser,

manchmal tut ein „Tapeten-
wechsel“ einfach gut – ge-
dacht, getan. Dem LokalAnzei-
ger wurde mit etwas mehr
farblicher Gestaltung und mo-
derner Schriftart frischer Glanz
verliehen. Und noch etwas ist
erfreulich: Es geht mit großen
Schritten auf den Frühlings-
monat März zu. Die ersten Son-
nenstrahlen und milden Tem-
peraturen erhellen die Gemü-
ter der Menschen und auch die
Aussicht auf Corona-Locke-
rungen zaubert uns ein vor-
freudiges Lächeln auf die Lip-
pen. Auch wenn die Vereine –
vor allem die Fasnachter –
sehr traurig darüber sind, dass
sie ihre diesjährigen Kampa-
gnen wieder absagen muss-
ten, gilt nun: Zusammenhalten
und durchhalten. Es kann nur
besser werden! Die Wartezeit
bis zu den zahlreichen Som-
merfesten, die dann hoffent-
lich stattfinden werden, kön-
nen wir nutzen, um den heimi-
schen Garten frühlingsfit zu
machen oder die eigenen vier
Wände zu verschönern. Ein
paar Tipps finden Sie auf unse-
ren Sonderseiten „Bauen und
Wohnen“ im Innenteil der Zei-
tung. Bleiben Sie weiterhin ge-
sund!

Ihre Redaktion
Nicole Holzhäußer
nholzhaeusser@
haas-publishing.de
0621/ 392 2804

UNTER UNS

Ungeordnetes Parken
nicht mehr geduldet
Schwetzingerstadt. Das ungeord-
nete Parken auf Gehwegen wird
perspektivisch in allen Städten
Baden-Württembergs nicht mehr
geduldet. Dafür bereitet die Stadt
Mannheim ein stadtweites Kon-
zept vor. Zur Optimierung der Ab-
laufplanung sollen Erkenntnisse
im Stadtbezirk Schwetzinger-
stadt/Oststadt als Pilotprojekt
gesammelt werden. Die Dienst-
stellen bringen dabei Markierun-
gen am Straßenrand an, um zu
dokumentieren, welche Straßen
später berücksichtigt werden. Die
Parkstände werden jeweils an Be-
ginn und Ende mit Winkeln ange-
sprüht. Durchgezogene Linien
werden nicht ausgeführt. Diese
Markierungen haben noch keine
Gültigkeit. Sie werden im An-
schluss zunächst im jeweiligen
Bezirksbeirat vorgestellt. red
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AUS DEM INHALT

LETZTE RUHESTÄTTE VERWÜSTET: Tat auf dem Hauptfriedhof ist kein Kavaliersdelikt

VON NICOLE HOLZHÄUSSER

Wohlgelegen. Insge-
samt 36 Urnengräber
sind auf dem Mannhei-
mer Hauptfriedhof be-
schädigt und verwüs-
tet worden.

Unbekannte Täter rissen zahl-
reiche Holzkreuze und Grab-
schmuck heraus, verschandel-
ten so die Ruhestätten. „Rein ju-
ristisch gilt das als Störung der
Totenruhe oder Sachbeschädi-
gung auf Friedhöfen“, erklärt
Michael Klump vom Polizeiprä-
sidium Mannheim. Für die An-
gehörigen, die auf den Friedhof
kommen, bedeutet es allerdings
in aller Regel einen schweren
Schock. Dabei steht weniger der
finanzielle Schaden im Vorder-

grund, als vielmehr, die subjek-
tive Empfindung, als wäre
gleichsam dem Verstorbenen
etwas angetan worden. „Auch
die Mitarbeiter der Friedhöfe
Mannheim sind bestürzt und
wütend, dass sich so ein Akt der
Entweihung und der Rück-
sichtslosigkeit gegenüber den
Angehörigen auf dem Mannhei-
mer Hauptfriedhof ereignet hat.
Die Grabschändungen zeugen
von großer Skrupellosigkeit und
sind kein Kavaliersdelikt“, be-
tont Kevin Ittemann, von der
Stadt Mannheim.

„Glücklicherweise ereignen
sich Grabschändungen in die-
sem Ausmaß sehr selten. Ver-
einzelte Schändungen kommen
zwar vor, haben jedoch auch
persönliche Hintergründe“,
weiß Ittemann. Michael Klump
berichtet auf Basis von Statisti-
ken aus Mannheim ebenfalls

von einer Fallzahl im einstelli-
gen Bereich und einer „eher ge-
ringeren Aufklärungsquote.“

An einigen anderen öffentli-
chen Orten werden zur Überwa-
chung und Aufklärungshilfe oft-
mals Kameras angebracht. Dies
sei jedoch in diesen Bereichen
keine sinnvolle Option, auch
angesichts der Größe der Fried-
hofsanlagen. Ittemann erklärt:
„Für die Überwachung des öf-
fentlichen Raums Friedhof gibt
es keine rechtliche Grundlage
und wir sehen es auch als unsere
besondere Pflicht an, die Privat-
sphäre der Besucher zu schüt-
zen. Auch sind die Friedhöfe
bislang keine kriminellen
Brennpunkte, an denen das nö-
tig wäre.“ Daher könnten Ange-
hörige ihre Gräber auch nur
schwer gegen solche Taten
schützen, sollten sich bei ihrer

Grabpflege dennoch künftig
nicht von dem traurigen Vorfall
beirren lassen.

Für Menschen, die die Ver-
wüstung oder Zerstörung ihrer
Grabstätten erleben mussten,
geht es nun darum, gerade an-
gesichts von Zerstörungswut,
den eigenen Frieden wieder zu
finden. Dabei muss der neu ent-
standenen Trauer, aber auch
der Wut, genug Platz einge-
räumt werden, damit dann
durch erneutes Gestalten und
Verschönern, die Pflege für den
Verstorbenen wieder aufge-
nommen werden kann.

Pfarrerin Anna Ressel rät und
betont: „Seelsorge kann in die-
sem Prozess und auch gegen die
Angst vor erneuter Störung der
Totenruhe helfen. Für Betroffe-
ne sind die Seelsorgenden in
den Gemeinden gerne an-
sprechbar.“ BILD: PIXABAY

Beschädigte Urnengräber
– gestörte Trauer

NEUE FAHRRADSTRASSE: Verbesserung für Anwohner und Nutzer gleichermaßen

Sicher Radeln am Paul-Martin-Ufer
Neuostheim. Das Paul-Martin-
Ufer wird über seine circa
960 Meter lange Strecke zwi-
schen der Karl-Ladenburg-Stra-
ße und der Dürerstraße mit den
charakteristischen Rotmarkie-
rungen gekennzeichnet wer-
den. Die Kosten belaufen sich
insgesamt auf rund
190 000 Euro, welche zu großen

Teilen für die nötige Fahrbahn-
sanierung verwendet werden.
Bis zum dritten Quartal dieses
Jahres soll alles abgeschlossen
sein.

„Die fortlaufende Verbesse-
rung der Radinfrastruktur in
Mannheim erhöht maßgeblich
die Lebensqualität in Mann-
heim. Besonders der Ausbau

von Fahrradstraßen und die da-
mit einhergehende Priorisie-
rung des Rades vor dem Auto ist
hierfür ein wichtiger Faktor und
steigert die Motivation, das
Fahrrad als gängiges Verkehrs-
mittel im Alltag zu nutzen. In
Neuostheim fördern wir mit der
neuen Fahrradstraße am Paul-
Martin-Ufer zudem die Er-

schließung der dortigen Wohn-
gebiete“, sagt Verkehrsbürger-
meister Ralf Eisenhauer.

Prof. Dr. Diana Pretzell, die
für den Bau zuständige Dezer-
nentin, ergänzt: „Das Paul-Mar-
tin-Ufer ist ein weiterer wichti-
ger Schritt, um den Fahrradver-
kehr in Mannheim attraktiver zu
machen und die Nutzung des
Uferwegs partiell zu entzerren.
Mit der baulichen Veränderung
zur Fahrradstraße geht auch
eine dringende Sanierung der
Straßenoberfläche einher. Eine
Verbesserung für Anwohner
und Nutzer gleichermaßen.“

Die neue Fahrradstraße wird
parallel zum bestehenden Ne-
ckarradweg verlaufen, der über
weite Teile Neuostheims durch
die Trasse der Oberrheinische
Eisenbahn-Gesellschaft Aktien-
gesellschaft Mannheim (OEG)
abgetrennt ist. Im Zuge dieser
Baumaßnahme wird vom Ei-
genbetrieb Stadtraumservice
zunächst die Fahrbahndecke in
Form einer dünnen Asphalt-
deckschicht saniert. Darüber hi-
naus werden eine barrierefreie
Querungsmöglichkeit für Fuß-
gängerinnen und Fußgänger im
Bereich der Haltestelle Holbein-
straße und fünf weitere Fahr-
bahnverengungen zur Ent-
schleunigung des Verkehrs über
die Gesamtlänge des Paul-Mar-
tin-Ufers eingerichtet. red

Fahrkomfort für Radfahrer soll gesteigert werden: Auf der künftigen Fahrradstraße gilt maximal Tempo
30 Kilomter pro Stunde. Das Paul-Martin-Ufer gegenüber den südlichen Seitenstraßen soll eine Bevor-
rechtigung erhalten. BILD: STADT MANNHEIM

vom 23.02. bis 28.02.2022
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Gut&Günsti g Bananen, kg  -,99 €
Gut&Günsti g Paprika rot,  1,11 €
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Klasse I, (kg = 2,22 €)

Bio Erdbeeren, aus Spanien  2,49 €
300-g-Schale, Klasse II, (kg = 8,30 €) 

Seckenheimer Str. 68 – 68 a, 68165 Mannheim
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citymarkt@edeka-mail.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

» Körperpflege
» An- und Auskleiden
» Hilfe bei Toilette und Inkontinenz
» Zu Bett bringen/Lagerung
» Mobilisation und Aktivierung

» Spritzen
» Wundbehandlung, Verbände
» Medikamentenversorgung
» Kontrolle der Vitalzeichen
» Trachealkanülenpflege

» Einkaufen
» Wohnung reinigen
» Wäsche waschen und bügeln
» Kochen
» Hilfe zu regelmäßiger, gesunder Ernährung

» Zum Arztbesuch
» Ins Theater und Kino
» Zu Veranstaltungen
» Beim Spazierengehen
» Bei Behördengängen

» Pflegeberatungseinsatz nach § 37.3 SGB XI
» Krankenhausentlassung/Überleitung
» Pflegehilfsmittel
» Kooperation mit ergänzenden Einrichtungen
» Hilfe für pflegende Angehörige

» 24-Stunden-Notdienst
» An 365 Tagen im Jahr
» Rufbereitschaft/Hausnotruf
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dacht, getan. Dem LokalAnzei-
ger wurde mit etwas mehr
farblicher Gestaltung und mo-
derner Schriftart frischer Glanz
verliehen. Und noch etwas ist
erfreulich: Es geht mit großen
Schritten auf den Frühlings-
monat März zu. Die ersten Son-
nenstrahlen und milden Tem-
peraturen erhellen die Gemü-
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Bröckelnde Kiosk-Fassade
Was hat es mit den kahlen Stellen am Seckenheimer Kiosk
auf sich? Die Antwort gibt es auf � SEITE 2
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Bauen und Wohnen
Tipps und Informationen rund um die eigenen vier Wände
gibt es auf � SEITE 4-5
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Liebe Leserinnen und Leser,

manchmal tut ein „Tapeten-
wechsel“ einfach gut – ge-
dacht, getan. Dem Neckar-
Blick wurde mit etwas mehr
farblicher Gestaltung und mo-
derner Schriftart frischer Glanz
verliehen. Und noch etwas ist
erfreulich: Es geht mit großen
Schritten auf den Frühlings-
monat März zu. Die ersten Son-
nenstrahlen und milden Tem-
peraturen erhellen die Gemü-
ter der Menschen und auch die
Aussicht auf Corona-Locke-
rungen zaubert uns ein vor-
freudiges Lächeln auf die Lip-
pen. Auch wenn die Vereine –
vor allem die Fasnachter –
sehr traurig darüber sind, dass
sie ihre diesjährigen Kampa-
gnen wieder absagen muss-
ten, gilt nun: Zusammenhalten
und durchhalten. Es kann nur
besser werden! Die Wartezeit
bis zu den zahlreichen Som-
merfesten, die dann hoffent-
lich stattfinden werden, kön-
nen wir nutzen, um den heimi-
schen Garten frühlingsfit zu
machen oder die eigenen vier
Wände zu verschönern. Ein
paar Tipps finden Sie auf unse-
ren Sonderseiten „Bauen und
Wohnen“ im Innenteil der Zei-
tung. Bleiben Sie weiterhin ge-
sund!

Ihre Redaktion
Nicole Holzhäußer
nholzhaeusser@
haas-publishing.de
0621/ 392 2804

UNTER UNS
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AUS DEM INHALT

Albert-Schweitzer-
Turnier fällt flach
Mannheim. Das Albert Schweit-
zer Turnier (AST), das vom 15. bis
23. April in Mannheim und Viern-
heim geplant war, wird verscho-
ben. Das Basketball-Turnier für
U18-Nationalmannschaften war-
tet damit weiter auf seine 30. Aus-
tragung. „Die Enttäuschung ist
natürlich groß. Wir haben die Ent-
scheidung nach Abstimmung mit
unseren Partnern sowie mit den
Städten getroffen. Natürlich soll
es so schnell wie möglich das
30. Albert Schweitzer Turnier ge-
ben. Wir werden nun mit den bei-
den Austragungsorten Mann-
heim und Viernheim sowie mit al-
len Beteiligten ausführlich bera-
ten und den Zeitpunkt für das
nächste AST zu einem späteren
Zeitpunkt bekannt geben“, sagt
Stefan Raid, DBB-Vizepräsident
für Jugend und Schule. red

IN KÜRZE

AUSZEICHNUNG: Dietrich Edinger erhält Alfred-Blümmel-Ehrenorden 2022

„Mein Leben ist schon
immer voller Musik“

VON NICOLE HOLZHÄUSSER

Seckenheim. Das Ge-
heimnis ist gelüftet:
Den Alfred-Blümmel-
Ehrenorden – Secken-
heims höchste bürger-
schaftliche Auszeich-
nung – erhält in die-
sem Jahr Dietrich Edin-
ger.

„Als mich Daniela Petzinger, die
erste Vorsitzende des Sänger-
bundes, angerufen und mir mit-
geteilt hat, dass ich für den Al-
fred-Blummel-Orden auserko-
ren wurde, war ich im ersten
Moment baff“, erzählt Edinger
im Gespräch mit dem Neckar-
Blick. „Ihr seid doch verrückt“,
sei ihm zunächst ausgerutscht,
verrät er lachend. Nachdem er

sich gesammelt hatte, war die
Freude sehr groß. Denn Edinger
verbindet mit dieser Auszeich-
nung eine ganz persönliche Er-
innerung. „Als ich im Septem-
ber 1976 den Sängerbund Se-
ckenheim übernommen hatte,
verstarb Alfred Blümmel kurze
Zeit später. Meine erste Amts-
handlung als Dirigent war trau-
rig und ergreifend zugleich,
denn ich durfte Alfred Blümmel
mit meinem ersten Auftritt des
Chores die letzte Ehre erwei-
sen“, erinnert er sich. Mit der
Auszeichnung schließe sich so-
zusagen der Kreis.

Über 40 Jahre lang war Die-
trich Edinger Dirigent des Se-
ckenheimer Männerchores und
somit der längste amtierende
Dirigent in der Geschichte des
Sängerbundes. Durch sein En-
gagement blieb der Verein nicht
nur in Seckenheims Grenzen,
sondern präsentierte seinen Ge-
sang im Ausland wie im Floren-

zer Dom, oder der Dresdner
Semperoper, bis hin zur großen
Chorgala in Mannheim. Er führ-
te selbst als Kreischorleiter
mehrere Vereine zusammen,
um gemeinsam in und um Se-
ckenheim zu agieren. „Mein Le-
ben ist schon immer voller Mu-
sik“, so Edinger. Das belegt auch
seine beeindruckende Vita. Be-
reits als Fünfjähriger nahm er
Klavierunterricht. 1968 wurde er
Kirchenmusiker an der evange-
lischen Kirche in seiner Heimat
Heddesheim. 1976 gründete er
einen Kinderchor in Ladenburg
mit über 100 Jugendlichen. Dies
sind nur einige Meilensteine
seines musikalischen Werde-
gangs. An ein Ereignis erinnert
sich Edinger besonders gerne:
Die Konzertreise mit dem Sän-
gerbund an den Wolfgangsee
am „Weißen Rössel“. Es folgten
mehrere Zusammenarbeiten
mit internationalen Künstlern,

ausverkaufte Auftritte mit bis zu
2250 Zuschauern. Sein Wirken
erfüllt also alle Verleihungskri-
terien.

Was ist sein Erfolgsrezept?
Darauf hat Edinger eine klare
Antwort: „Chormusik auf Unter-
haltungsbasis.“ Er verließ die
traditionelle Linie des Sänger-
wettstreites und brachte den
Verein auf neue Wege. Seine De-
vise war stets das Publikum mit
guter Chormusik anzuziehen
und zu unterhalten. Auch von
Gegenwind aus dem Kollegen-
kreis ließ er sich nicht beirren.
„Das ist mir wohl ziemlich gut
gelungen“, blickt Edinger zu-
frieden zurück.

Besonders stolz ist er auf die
harmonische Zusammenarbeit
mit den Vorstandschaften. „Ins-
besondere möchte ich hierbei
Jürgen Zink, Heinrich Kraus,
Willi Pint sowie Daniela Petzin-
ger erwähnen. Es war auf kur-
zem Wege unbürokratisch ein
tolles Zusammenarbeiten“, be-
tont er. Seine Wertschätzung gilt
aber auch seinen motivierten
und talentierten Sängern, denn
„ein guter Chorleiter ist nur gut,
wenn auch seine Sänger gut
sind. Es war ein Laienchor auf
sehr hohem Niveau, mit dem ich
meine Ideen umsetzen konnte.“

Das Verleihungsgremium des
Sängerbundes, bestehend aus
der Vorsitzenden Daniela Pet-
zinger, des Zabbe-Präsidenten
Andreas Eder und Meinrad
Blümmel, dem ältesten Sohn
des Namensgebers, hat sich
dazu entschlossen wie im letz-
ten Jahr die Auszeichnung, die
keine närrische Auszeichnung
darstellt, auch 2022 zu einem
späteren Zeitpunkt zu verlei-
hen. Geplant sei eine Open-Air-
Veranstaltung im Frühlings-
sommer, sobald es die Pande-
mie zulässt.

Sein Wirken hat Spuren hinterlassen: Dietrich Edinger war über 40 Jahre Dirigent des Seckenheimer
Männerchores und hat ihn auf neue Wege geführt. BILD: EDINGER

ANFANG MÄRZ: Bürkleplatz in Friedrichsfeld erstrahlt bald in neuem Glanz

Umgestaltung im Endsspurt
VON NICOLE HOLZHÄUSSER

Friedrichsfeld. Friedrichsfeld
verfügt im Ortskern über vier
zentrale Plätze, die nach und
nach neu gestaltet werden sol-
len. Im Jahr 2012 wurden öffent-
liche Planungsworkshops
durchgeführt, um Bürgerinnen
und Bürger aktiv an der Gestal-
tung ihrer Stadtteilplätze und
damit an der weiteren Entwick-
lung ihres Ortskerns mitwirken
zu lassen.

Die Umgestaltung des Bürkle-
platzes zwischen der Rappolts-
weiler- und Neudorfstraße be-
findet sich aktuell im Endspurt.
„Wir sind im Zeitplan, der Platz
wird bis voraussichtlich Anfang
März komplett erneuert sein“,
weiß ein Sprecher der Stadt
Mannheim auf Nachfrage des
NeckarBlick zu berichten. Seit
Anfang Dezember wird hier flei-
ßig gebuddelt, gegraben und ge-
pflanzt.

Mit Beginn des Frühlingsmo-
nats können sich Friedrichsfel-
der also auf eine neue Rasenflä-
che samt Pflanzenbereich für

bau einer neuen aus Muschel-
kalkbetonpflaster bestehenden
Pflasterdecke, sowie die Instal-
lation von neuen Leuchten, Ab-
fallbehältern, Sitzbänken und
Fahrradbügeln sollen die Auf-
enthaltsqualität des Platzes er-
höhen. Im Zuge der Umbau-
maßnahme des Platzes werden
auch die Fahrbahnen in der Vo-
gesen- und in der Neudorfstra-
ße saniert.

pausen einladen. Die Neupflas-
terung des Gehwegs entlang der
Neudorfstraße rundet das Ge-
samtbild des Platzes ab.

Doch nach der Baustelle, ist
bekanntlich vor der Baustelle:
Die Neugestaltung des Beche-
rerplatz, zwischen der Vogesen-
und der Neudorfstraße, beginnt
ab Mitte April und endet voraus-
sichtlich Anfang Juni. Der Ein-

Stauden und Büsche sowie eine
wassergebundene Wegedecke
freuen. „Im Zuge der Erneue-
rungsarbeiten musste ein Baum
aufgrund von Trockenschäden
gefällt werden. Als Ausgleich
werden zwei neue Bäume im
Umgebungsbereich gepflanzt“,
erklärt der Mannheimer Spre-
cher. Neue Sitzbänke aus Beton
mit Holz-Sitzauflagen werden
künftig zu gemütlichen Ruhe-

Bald geschafft: Die Baustelle am Bürkleplatz befindet sich in den letzen Zügen. BILD: GOSWIN

KIRCHENGEMEINDE NECKARHAUSEN

Glockenstuhl
erfolgreich saniert
Neckarhausen. In den vergan-
genen Wochen schlugen die
Glocken der Lutherkirche oft zu
ungewöhnlichen Zeiten. Nach
den groben Arbeiten der Sanie-
rung des Glockenstuhls, wurden
dabei die Feineinstellungen vor-
genommen.
Schließlich wurde alles mitei-
nander vom Orgel- und Glocken-
prüfungsamt der Badischen
Landeskirche begutachtet. Viele
Menschen berichten, dass die
Glocken durch die neuen Holzjo-
che viel sanfter und angeneh-
mer klingen. „Wir sind sehr
dankbar, dieses Projekt nun ab-

schließen zu können. Dazu
kommt, dass wir seit Oktober
2021 darüber berichten, dass
wir zur Sanierung des Glocken-
stuhls in der Lutherkirche ca.
24.000 Euro aufbringen müs-
sen. Dies ist bereits innerhalb
von drei Monaten geschehen.
Dafür sind wir allen Menschen,
die sich mit ihrer Zeit, ihrer Kraft
und ihren finanziellen Möglich-
keiten dafür eingesetzt haben,
sehr dankbar“, so die Kirchen-
gemeinde.
Nun soll eine Spendentafel er-
richtet werden, die die Namen
der Engagierten trägt. red

BLUT SPENDEN AM 28. FEBRUAR

Jeder Piks zählt
Edingen-Neckarhausen. Täg-
lich werden Blutspenden für die
Heilung und Lebensrettung von
Patienten dringend benötigt.
Bedingt durch die kurze Halt-
barkeit von Blut können keine
Reserven aufgebaut werden.

Daher bittet das DRK alle Ge-
sunden zur Blutspende am
Montag, 28. Februar, von 15 bis
19.30 Uhr, Pestalozzi-Turnhalle
Edingen, Robert-Walter-Straße
3, 68535 Edingen-Neckarhau-
sen. Aufgrund der bundesweit
stark angestiegenen Corona-
Neuinfektionen erhalten aus-
schließlich Menschen Zutritt
zum Blutspendelokal, die den
Status geimpft, genesen oder
getestet erfüllen. Bitte entspre-
chende Nachweise mitbringen
(Antigen-Schnelltest nicht älter
als 24 Stunden, PCR-Test nicht
älter als 48 Stunden). Um Warte-
zeiten und größere Menschen-
ansammlungen vor Ort zu ver-
meiden, können keine Tests
beim Blutspendetermin vor Ort
angeboten werden.

Nach einer SARS-CoV-2-Imp-
fung kann man, vorausgesetzt
man fühlt sich wohl, am Folge-
tag der Impfung Blut spenden.
Zur Sicherheit der Spender
muss im Vorfeld ein Termin re-
serviert werden. red/BILD : PIXABAY

i Alle verfügbaren Termine
sind online online unter:
terminreservierung.
blutspende.de zu finden.
Auf allen DRK-Blutspende-
terminen gilt die 3G-Regel.
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dacht, getan. Dem Neckar-
Blick wurde mit etwas mehr
farblicher Gestaltung und mo-
derner Schriftart frischer Glanz
verliehen. Und noch etwas ist
erfreulich: Es geht mit großen
Schritten auf den Frühlings-
monat März zu. Die ersten Son-
nenstrahlen und milden Tem-
peraturen erhellen die Gemü-
ter der Menschen und auch die

haltungsbasis.“ Er verließ die
traditionelle Linie des Sänger-
wettstreites und brachte den
Verein auf neue Wege. Seine De-
vise war stets das Publikum mit
guter Chormusik anzuziehen
und zu unterhalten. Auch von
Gegenwind aus dem Kollegen-
kreis ließ er sich nicht beirren.
„Das ist mir wohl ziemlich gut
gelungen“, blickt Edinger zu-
frieden zurück.

TAG DER 
ARCHIVE 
2022
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GESCHICHTEN,
KURIOSES
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Suchen und hoffen
Die Kitasituation in Mannheim ist angespannt. InFamilia
möchte diesbezüglich Abhilfe leisten. � SEITE 2

Auflage: 15.500, monatlich Samstag, 26. Februar 2022 | KW 8

Bauen und Wohnen
Tipps und Informationen rund um die eigenen vier Wände
gibt es auf � SEITE 4-5

Feudenheimer
Anzeiger

Stadtteilzeitung

FEUDENHEIM • WALLSTADT • VOGELSTANG
KÄFERTAL • IM ROTT

Liebe Leserinnen und Leser,

manchmal tut ein „Tapeten-
wechsel“ einfach gut – ge-
dacht, getan. Dem Feuden-
heimerAnzeiger wurde mit et-
was mehr farblicher Gestal-
tung und moderner Schriftart
frischer Glanz verliehen. Und
noch etwas ist erfreulich: Es
geht mit großen Schritten auf
den Frühlingsmonat März zu.
Die ersten Sonnenstrahlen
und milden Temperaturen er-
hellen die Gemüter der Men-
schen und auch die Aussicht
auf Corona-Lockerungen zau-
bert uns ein vorfreudiges Lä-
cheln auf die Lippen. Auch
wenn die Vereine – vor allem
die Fasnachter – sehr traurig
darüber sind, dass sie ihre
diesjährigen Kampagnen wie-
der absagen mussten, gilt nun:
Zusammenhalten und durch-
halten. Es kann nur besser
werden! Die Wartezeit bis zu
den zahlreichen Sommerfes-
ten, die dann hoffentlich statt-
finden werden, können wir
nutzen, um den heimischen
Garten frühlingsfit zu machen
oder die eigenen vier Wände
zu verschönern. Ein paar Tipps
finden Sie auf unseren Sonder-
seiten „Bauen und Wohnen“
im Innenteil der Zeitung. Blei-
ben Sie weiterhin gesund!

Ihre Redaktion
Nicole Holzhäußer
nholzhaeusser@
haas-publishing.de
0621/ 392 2804
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AUS DEM INHALT

Gruppentreffen
finden wieder statt
Vogelstang. Aufgrund von Coro-
na konnte die Frauenselbsthilfe
(FSH) Krebs Gruppe Mannheim
ihre Gruppenabende nicht anbie-
ten. „Wir haben uns jetzt ent-
schieden, dass sich die Gruppe
wieder jeden zweiten Mittwoch
im Monat unter den jeweils gege-
benen Corona-Auflagen trifft“, so
Cornelia Bajohr-Vieweg, Leiterin
der FSH Gruppe Mannheim. Au-
ßerdem trifft sich der FSH-
Stammtisch wie bisher jeden vier-
ten Donnerstag im Monat von
14 bis 16 Uhr im „Wohnzimmer“,
Rudolstädter Weg 16, 68309
Mannheim-Vogelstang zum ge-
mütlichen Beisammensein. Auch
hier sind betroffene krebskranke
Frauen herzlich eingeladen. red

IN KÜRZE

Feingefühl und viel Geduld werden hier groß geschrieben: Die beiden Familien Knoop und Randisi haben in Feudenheim das erste Kinder-
testzentrum in Baden-Württemberg eröffnet. BILD: JAKOBI

ERSTES „KITEZEMA“ IN FEUDENHEIM: Corona-Tests für die ganze Familie

„Wir wollen den Kindern
die Angst nehmen“

VON ELVIRA JAKOBI

Feudenheim. Es ist das
erste Kindertestzen-
trum in Feudenheim
und somit auch das
erste in Baden-Würt-
temberg. Entstanden
aus einer privaten Ini-
tiative.

„Wenn Du selbst Kinder hast
und sehr negative Erfahrungen
bei den Teststationen machen
musstet, dann willst du etwas
verändern“, erzählen die Initia-

toren Eva-Maria Knoop, ihr
Mann Danny Knoop und ihre
Freunde Diana und Leonardo
Randisi. Anfang Dezember
suchten sie mit ihren Kindern
die ersten Testzentren auf. Die
Erfahrungen vor Ort seien so
furchtbar gewesen, dass sie sich
dazu entschlossen hatten, ein
eigenes Kindertestzentrum auf
die Beine zu stellen. Gesagt - ge-
tan. „Es ist das erste Testzen-
trum in Baden-Württemberg -
und das in Mannheim“, freuen
sich Eva-Maria Knoop und Dia-
na Randisi. „Wir wollen den Kin-
dern die Angst beim Testen neh-
men“, erklären die Beiden die
Intension dahinter.

In Kooperation mit Dr. Frede-
rik Loersch haben sie es ge-
schafft, in nur wenigen Wochen
ein Konzept zu erstellen und die
benötigte Beauftragung der
Stadt Mannheim zu bekommen.
Nach wochenlanger Suche nach
einer geeigneten Location mit
guter Anbindung, steht das „Ki-
tezema“ jetzt auf dem Gelände
des Mannheimer Hockeyclub,
Am Neckarkanal 4 bis 8,
68259 Mannheim.

Besonders wichtig sei Familie
Knoop und Famile Randisi, den
Kleinen ein kinderfreundliches
testen zu ermöglichen. Daher
sind Feingefühl und Geduld im
Feudenheimer Kindertestzen-

trum selbstverständlich – und
wenn alles überstanden ist, gibt
es noch eine süße Belohnung.

Die Eltern oder das Kind
selbst können zwischen einem
Nasenabstrich (vorderer Nasen-
bereich) und einem Rachenab-
strich wählen. Natürlich kann
man auch als Familie den Ser-
vice des Testzentrums in An-
spruch nehmen.

i Einfach vorbeischauen,
ganz ohne Termin. Geöffnet
ist das Kindertestzentrum
„Kitezema“ von Montag bis
Freitag von 7 bis 10 Uhr und
von 15 bis 19 Uhr, samstags
von 9 bis 15 Uhr, sonntags
von 14 bis 18 Uhr.

SPESSARTSTRASSE: Stadt verspricht Einrichtung von Querungshilfen

Sicherheit der Schüler im Fokus

Feudenheim. Der Mannheimer
SPD-Landtagsabgeordnete
Dr. Boris Weirauch hatte in der
Vergangenheit mehrfach Ver-
besserungen bei der Sicherheit
von Schulwegen angemahnt,
insbesondere in der besonders
stark befahrenen Spessartstraße
in Feudenheim. Aufgrund der
dortigen Straßenbreite und des
durch die zahlreichen gepark-
ten Wohnmobile eingeschränk-
ten Sichtfelds sind Schulkinder
der angrenzenden Brüder-
Grimm-Grundschule bei der
Überquerung der Straße Gefah-
ren ausgesetzt.

Weirauch hatte sich nach ei-
nem von ihm initiierten Sicher-
heits-Rundgang mit Eltern,
Ordnungsamt und Polizei ge-

genüber der Stadt für Verbesse-
rungen eingesetzt und hat jetzt
eine Zusage von SPD-Baubür-
germeister Ralf Eisenhauer be-
kommen, dass die Stadt im Rah-
men der Einrichtung der Rad-
schnellverbindung im kom-
menden Jahr Querungshilfen
einzieht, damit Fußgänger die
Straße gefahrlos überqueren
können.

Weirauch nicht ganz zufrieden
„Querungshilfen entlang der
Spessartstraße sind für eine
nachhaltige und barrierefreie
Mobilität im Bereich von Schu-
len und ÖPNV-Haltestellen not-
wendig, um eine Akzeptanz und
Attraktivität der zukünftigen
Radschnellverbindung maß-

geblich zu stärken“, fügt Eisen-
hauer hinzu. „Ich hätte mir die
Querungshilfe früher ge-
wünscht“, so Weirauch. Warum
dies nicht geht, erklärt Eisen-
hauer: „Für die Ausführung von
verkehrssicheren und barriere-
freien Querungshilfen in der
Spessartstraße sind bauliche
Eingriffe notwendig. Angesichts
der vielen stadtweit bereits lau-
fenden Projekte ist zusätzlich
eine vorgezogene Umsetzung in
der Spessartstraße leider nicht
machbar. Wir freuen uns je-
doch, die Maßnahme im Rah-
men der bereits geplanten Rad-
schnellverbindung im Jahre
2023 umsetzen zu können. Dies
ermöglicht uns eine schnelle

und Ressourcen schonende
Realisierung. Voraussetzung ist,
dass keine weiteren unerwarte-
ten Störungen im Verkehrsnetz
auftreten.“ „Demnach ist es
nachvollziehbar, dass die Stadt-
verwaltung dies in einem Auf-
wasch mit dem Radschnellweg
angeht“, begrüßt Weirauch die
Ankündigung aus dem techni-
schen Rathaus der Stadt.

Der SPD-Abgeordnete fordert
jedoch zugleich, dass niedrig-
schwelligere, kurzfristig um-
setzbare Maßnahmen ergriffen
werden, um die Gefahrensitua-
tion für Schulkinder entlang der
Spessartstraße zu entschärfen:
„Die Parkproblematik, die dazu
führt, dass Kinder die Straße bei
der Überquerung nicht richtig
einsehen können, muss früher
als 2023 gelöst werden. Auch die
Fahrbahnmarkierungen müs-
sen erneuert werden, insbeson-
dere an der Kreuzung Spessart-
straße/Neckarstraße. Hierfür
muss die Stadt nicht auf ein
Großprojekt warten, sondern
kann mit verhältnismäßig wenig
Aufwand die Situation verbes-
sern.“ Diesbezüglich verspricht
Eisenhauer, dass die Verwal-
tung prüfen wird, ob der ruhen-
de Verkehr im Bereich von prak-
tizierten Querungen und vor-
handen Querungshilfen neu ge-
ordnet werden muss. nis/red

KÄFERTALER KULTURCAFÉ

Musikalische Reise
für alle Generationen
Käfertal. Nach ständigem auf
und ab der Planungen und Ab-
sagen von Konzerten in den letz-
ten Monaten, hofft man im Kul-
turhaus Käfertal wieder bestän-
dig einladen zu können.

Von März bis Juni öffnet das
Kultur Café jeweils am ersten
und dritten Sonntag im Monat
um 17 Uhr. Das Publikum erwar-
tet ein vielseitiges Programm
von Sängern und Songwritern,
Musik über Jazz-Standards,
Beethoven-Sonaten, Musical-
Highlights bis hin zu Funk, Soul,
brasilianischer Musik und ei-
nem Jazz-Projekt mit Stepptanz.
Den Anfang macht am 6. Mai
das Trio Jeanette Friedrich, Rou-
ven Gruber und Bernd Nauwar-
tat. Bei diesem Konzert der Ge-
nerationen präsentieren die
Drei eigene und Coversongs so-
wie beliebte Musicalmelodien.
Alle drei Künstler sind dem Kul-
turhaus seit vielen Jahren ver-
bunden. Das Publikum darf sich
auf ein vielseitiges Programm
freuen.
Danach freuen sich Künstler
und Künstlerinnen wie Olaf
Schönborn, Cri Gavazzoni, Ni-
cole Metzger, Allen Blaiman, Sa-

chie Matsushita und Rainer
Pusch, das Blechbläserquintett
Delta Brass und die Musikkaba-
rett-Band Mafalda sowie viele
andere Musiker und Musikerin-
nen, endlich wieder im Kultur-
haus für ein Publikum spielen zu
dürfen. Im Juli und August heißt
das KulturCafé dann Käfertaler
Kultursommer und zieht mit wö-
chentlichen Sonntagskonzerten
auf die neue Open Air Bühne vor
dem Kulturhaus im neugestalte-
ten Stempelpark.

red/BILD: KULTURHAUS KÄFERTAL

i Aktuelle Informationen
und Tickets unter
kulturhauskaefertal.de
oder facebook.com/
kulturhaus.
mannheim.kaefertal

SPORTPARK FEUDENHEIM

Mehr Grün
und mehr Bäume
Feudenheim. Der Sportpark
Feudenheim wird künftig den
Eingang zum Grünzug Nordost
bilden. Die Stadt Mannheim will
das Gelände aufwerten: Flächen
werden entsiegelt und begrünt,
59 Bäume werden gepflanzt und
es wird weitere Sportangebote
als Ergänzung zu den vorhande-
nen geben. Der erste Bauab-
schnitt soll bereits im Sommer

starten. Zur Vorbereitung auf
diese Arbeiten werden 13 Bäu-
me gefällt und Hecken boden-
nah zurückgeschnitten. Die Ar-
beiten finden auf einem rund
700 Quadratmeter großen Ge-
lände zwischen Bahndamm und
dem Eisenbahner-Sportclub
statt und werden Ende Februar
aus Rücksicht auf den Natur-
schutz abgeschlossen sein. red

Bild: HOLZHÄUSSER
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dacht, getan. Dem Feuden-
heimerAnzeiger wurde mit et-
was mehr farblicher Gestal-
tung und moderner Schriftart
frischer Glanz verliehen. Und
noch etwas ist erfreulich: Es
geht mit großen Schritten auf
den Frühlingsmonat März zu.
Die ersten Sonnenstrahlen
und milden Temperaturen er-
hellen die Gemüter der Men-
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E-Mail: info@stadtteilzeitung-ma.de

Nachlässe
Es gelten die Nachlässe für Abschlüsse innerhalb von 
12 Monaten, ab dem ersten Erscheinungstermin

Anzeigenschluss
Freitag, 12.00 Uhr der Vorwoche 
An Feiertagen, sowie bei Sonderprojekten  gelten geänderte Anzeigenschlüsse

Erscheinweise
monatlich

Bankdaten 
Kontoinhaber: MVA Mannheimer Verlagsanstalt GmbH 
Sparkasse Rhein-Neckar Nord
IBAN DE26 6705 0505 0039 1400 04
BIC MANSDE66XXX

Zahlungsbedingungen
Sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug.

Preise
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Werbeagenturen gewähren wir bei der 
Vermittlung von Anzeigen zum Grundpreis 15% AE

Nachlässe
Es gelten die Nachlässe für Abschlüsse innerhalb von 
12 Monaten, ab dem ersten Erscheinungstermin

Malstaffel 
für mehrmalige Veröffentlichungen
bei 3 Anzeigen	 10%
bei 6 Anzeigen	 15%
bei 12 Anzeigen	25%

Platzierungszuschläge
Für Platzierungsvorgaben als Bestandteil eines Auftrages 
wird ein Aufschlag von 20% berechnet.



Preisliste Nr. 51 - gültig ab 1. Januar 2026

Verbreitungsgebiet
Nr.	 Stadtteilzeitung  Mannheim	 Auflage	 mm Ortspreis
monatlich	 (Ex.)	

6345	 Feudenheimer-Anzeiger	 21.400		  1,35
6346	 NeckarBlick	 24.350		  1,49
6347	 LokalAnzeiger	 40.050		  1,59

6344	 Mannheim Gesamt	 85.800		  3,33

am Wochenende
+

Stadtteilseiten
am MittwochSMART ADS

€ 49,-
 

Medialeistung:
5.000 Ad Impressions, 3 Tage ab ET Printanzeige, 
Ausspielung auf mannheimer-morgen.de
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Platzierungsmöglichkeiten auf der Titelseite

I. Titelkopfanzeigen
90 mm x 80 mm (b x h)

II.

II. Titelanzeigen
90 mm x 125 mm (b x h)

III. Titelanzeige
320 mm x 125 mm (b x h)
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Technische Daten
Satzspiegel  320 mm breit, 485 mm hoch (7 Spalten x 485mm)
1 Spalte     =	 44 mm
2 Spalten =	 90 mm
3 Spalten =	 136 mm
4 Spalten =	 182 mm

Sondergröße 
Panoramaseite (15 Spalten) = 670 x 485 mm

Datenanlieferung & Datenübertragung
E-Mail: info@stadtteilzeitung-ma.de
Ftp-upload: ftp//ftp.mamo.de, in den Ordner „incoming“, 
Zugangsdaten auf Anfrage. Anlieferung über den inter-
nationalen Quickcut-Service möglich: www.quickcut.de 

Datenformate
PDF/X-3: alle Schriften einbetten
EPS: Schriften mit einem Fontincluder einbetten oder in Zei-
chenwege umwandeln

Druckverfahren
Zeitungsrollenoffset (Coldset), 42,5g/qm Zeitungspapier, nur Euro-
skala

Typografie
Grundschrift
Utopia BT 8,7 Punkt. Zeilenabstand 10,7 Punkt
Mindestgrößen
Positivstriche: 0,15 mm
Negativstriche: 0,20 mm
Positivschrift: 2,117 mm / 6 pt
Negativschrift: 2,822 mm / 8 pt / mind. halbfett

Farbaufbau 
Schwarzflächen mit Negativschrift 100 % Schwarz

Repro-Vorgaben
Aufbau 
Gesamtfarbauftrag 240%. Zum Bearbeiten ICC-Profil benutzen, 
eingebettete Profile werden verworfen. 
Wir empfehlen die Verwendung des ICC Profils: 
„ISOnewspaper26v4.icc“
Raster 
48 Linien/cm
Rasterwinkelung
C: 15° / M: 75° / Y: 0° / K: 135°
Auflösung 
Bilder: 300 dpi, Strichzeichnungen:  1.200 dpi
Farbdichte 
C: 0.85 / M: 0.85 / Y: 0.85 / K: 1.1
Proof 
Mit FOGRA-Medienkeil CMYK und vorgeschriebenen CIELAB-Werten

Tonwertumfang 
3% bis 90%, im Licht auslaufend gegen 0% möglich

Tonwertzunahme 
26% im Mittelton (bei 40% FD)
Wird die Zunahme bei der Datenerzeugung nicht berücksichtigt,      
ergibt sich im Druck eine Abweichung vom gewünschten Tonwert. 

5 Spalten = 	228 mm
6 Spalten = 	274 mm
7 Spalten =	320 mm

Flächendeckung % 10 20 30 40 50 60 70 80 100

Tonwertzuwachs % 11,1 19,0 24,0 26,1 26,0 23,9 19,8 14,3 7,6
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Prospekte Technische Daten

Gewicht	 Grundpreis pro	 Ortspreis pro
	 1.000 Exemplare	 1.000 Exemplare
bis 20g	 62,50	 53,00
bis 25g	 67,00	 57,00
bis 30g	 71,00	 60,50
je weitere 5 g	 4,50	 3,50
Preise für Prospekte über 45g auf Anfrage

Anlieferungstermine
Dienstag, 12.00 Uhr, vor Erscheinen. 
Anlieferung nur in gebündelter Form.

Prospektaufträge 
Aufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters und 
deren Billigung bindend. Aufträge werden mit der üblichen Sorg-
falt erledigt. Der Verlag leistet jedoch keine Gewähr für Zeitungs-
beilagen und Direktverteilungen an bestimmten Tagen und haftet 
nicht bei Verlust einzelner Beilagen auf dem Vertriebsweg.

Versandanschrift �
Gemäß Absprache; mit Vermerk bei Anlieferung: 
„Für STZ bestimmt“; mit Angabe der Liefermenge.

Preisbasis 
Alle Preise sind Nettopreise in € zzgl. gesetzl. MwSt.

Prospektverarbeitungsaufschlag  
1% der Haushaltsmenge

Prospektbeilagen  
Eine Zeitungsbeilage ist nur zum jeweiligen Erscheinungstermin 
der Ausgaben möglich. Wählbar ist die Belegung von komplet-
ten Ausgaben, aber auch die Vollbelegung einer/mehrerer Be-
legungseinheiten (BE). Mindestmenge 5.000 St./je Ausgabe. 

Besondere techn. Vorgaben bei Zeitungsprospektbeilagen
Gefalzte Beilagen müssen im Kreuzbruch, Wickel- oder Mittel-
falz verarbeitet sein. Leporello-(Z) und Fensterfalz können des-
halb nicht verarbeitet werden. Mehrseitige Beilagen mit For-
matgrößen größer als DIN A5 (148,5mm x 210mm) müssen den 
Falz an der langen Seite haben.

Beilagenformate
Maximal: 	 Minimal: (vorbehaltlich techn. Prüfung)
330 x 250 mm 	 105 x 148 mm (DIN A6)
Prospektbeilagen müssen rechtwinklig und formatgleich ge-
schnitten sein sowie in Art und Form eine einwandfreie, sofor-
tige maschinelle Verarbeitung gewährleisten, ohne dass eine 
manuelle Aufbereitung notwendig wird. 

Gewicht  
Überschreitet das Gewicht der Beilage 45g pro Exemplar, ist 
eine vorherige Rücksprache (mit Muster) erforderlich.

Verteilgebiet 
Wir planen und verteilen Ihre Prospekte, Broschüren oder Wa-
renproben auch bundesweit. Kontaktieren Sie uns.

Selektive Streuung 
In Teilbelegungen auf Anfrage möglich. Gerne unterbreiten wie 
Ihnen ein Angebot.

Prospektdirektverteilungen 
Direktverteilungen erfolgen unabhängig von den Zeitungsausgaben. 

Die Annahme von zeitungsähnlichen Beilagen erfolgen nach Zustimmung des Verlages. 
Die Beilagen dürfen keine Fremdanzeigen enthalten. Beilagen, die für zwei Auftraggeber 
werben, 100% Zuschlag. Auch bei bestätigten Terminen für Beilagen ist der Auftrag erst 
endgültig angenommen, wenn der Verlag wenigstens 7 Tage vor Beilegung ein Muster 
der Beilage prüfen konnte.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen
„Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist das Angebot über die Veröffent-
lichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtrei-
benden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum 
Zweck der Verbreitung.

Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines 
Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen 
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen 
eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Er-
scheinen der ersten Anzeige abzuwickeln.

Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag 
nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen 
dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme ent-
sprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstat-
tung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im 
Risikobereich des Verlages beruht.

Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärterma-
ßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten 
Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift ver-
öffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag 
eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der je-
weiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrückli-
chen Vereinbarung bedarf. Inselanzeigen sind mittig auf einer 
Zeitungsseite, von allen vier Seiten von Text, Rätsel oder priva-
ten Grüßen, umgeben.

Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht 
als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag 
mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge - auch einzelne 
Abrufe im Rahmen eines Abschlusses - und Beilagenaufträge 
wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form 
nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen 
des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetz 
oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Ver-
öffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch 
für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder 
Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den 
Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren 

Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufma-
chung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung 
oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, 
werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages 
wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und ein-
wandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auf-
traggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder 
beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich 
Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel 
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunter-
lagen gegebenen Möglichkeiten.

Reklamationen müssen vom Auftraggeber bei offensicht-
lichen Mängeln innerhalb von zwei Wochen nach Eingang 
der Rechnung geltend gemacht werden. Nicht offensichtliche 
Mängel müssen Kaufleute spätestens ein Jahr nach Ver-
öffentlichung der Anzeige reklamieren. Bei fehlerhaftem Ab-
druck einer Anzeige, trotz rechtzeitiger Lieferung einwandfrei-
er Druckunterlagen und rechtzeitiger Reklamation, kann der 
Auftraggeber den Abdruck einer einwandfreien Ersatzanzeige 
verlangen (Nacherfüllung). Der Anspruch auf Nacherfüllung 
ist ausgeschlossen, wenn dies für den Verlag mit unverhält-
nismäßigen Kosten verbunden ist. Lässt der Verlag eine ihm 
gesetzte angemessene Frist verstreichen, verweigert er die 
Nacherfüllung, ist die Nacherfüllung dem Auftraggeber nicht 
zumutbar oder schlägt sie fehl, so hat der Auftraggeber das 
Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder Zahlungsminderung 
in dem Ausmaß geltend zu machen, in dem der Zweck der 
Anzeige beeinträchtigt wurde. Gewährleistungsansprüche 
von Kaufleuten verjähren zwölf Monate nach Veröffentlichung 
der entsprechenden Anzeige. Der Verlag haftet für vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, für Schäden 
aus schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit sowie für Schäden aufgrund mindestens 
leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Werbeauftrags über-
haupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Auf-
traggeber regelmäßig vertraut. Die Schadenersatzpflicht ist 
– abgesehen von der Haftung für Vorsatz und schuldhafter 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. Im Übrigen sind Schadenersatzansprüche gegen 
den Verlag unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen. 

Soweit die Haftung des Verlags nach den vorstehenden Re-
gelungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch 
für die persönliche Haftung ihrer Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. Die Haftung nach dem Produkthaftungs-
gesetz bleibt hiervon unberührt. Schadensersatzansprüche 
von Kaufleuten gegen den Verlag verjähren, abgesehen von 
Ansprüchen aus unerlaubter oder vorsätzlicher Handlung, in 
zwölf Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der Auftraggeber 
von den den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt hat oder hätte erlangen müssen.

Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch gelie-
fert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Rich-
tigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berück-
sichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der 
Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt 
werden. 

Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird 
die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe 
der Berechnung zugrunde gelegt.

Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die 
Rechnung sofort, möglichst bis 8 Tage nach Veröffentlichung 
der Anzeige übersandt.

Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen 
vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, 
sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeiti-
ge Zahlung werden nach der Preisliste gewährt. Die Bezahlung 
kann per Kreditkarte per Überweisung oder im Lastschriftver-
fahren erfolgen. Die grundsätzliche Akzeptanz der jeweiligen 
Bezahlmöglichkeiten ist dem jeweiligen Angebot zu entnehmen.

Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen gemäß § 
288 BGB sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag 
kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des lau-
fenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die 
restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen 
begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftrag-
gebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit 
eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel 
von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
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Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie 
für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende er-
hebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführun-
gen, hat der Auftraggeber zu tragen.

Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung 
und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe 
auf Chiffreanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg 
weitergeleitet. Die Eingänge auf Chiffreanzeigen werden vier 
Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht ab-
geholt sind, werden vernichtet. Der Verlag behält sich im In-
teresse und zum Schutz des Verlages vor, die eingehenden 
Zuschriften zur Ausschaltung von Missbrauch des Ziffern-
dienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von ge-
schäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist 
der Verlag nicht verpflichtet.

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
und unter Ausschluss von Kollisionsrecht. Erfüllungsort ist 
Mannheim. Gerichtsstand für Klagen gegen Kaufleute, ju-
ristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliche Sondervermögen ist Mannheim. Der Verlag ist 
zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit noch verpflich-
tet, außer es besteht eine gesetzliche Pflicht zur Teilnahme. 
Die Europäische Kommission hat eine Plattform zur Online 
Streitbeilegung eingerichtet. Diese erreichen Sie unter: http://
ec.europa.eu/consumers/odr/. Verbraucher können die 
Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten nutzen.

Eine etwaige Unwirksamkeit einer oder mehreren Bestimmun-
gen dieser AGB lässt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen unberührt. 

Werbemittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich 
in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den 
Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. 
Die vom Verlag gewährte Mittlervergütung darf weder ganz 
noch teilweise an die Auftraggeber weitergegeben werden. 
Voraussetzung für eine Provisionszahlung an Werbemittler ist, 
dass der Auftrag unmittelbar vom Werbemittler erteilt wird 
und Texte bzw. Druckunterlagen auch von ihm geliefert wer-
den und die Abrechnung zum Grundpreis erfolgt. 

Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Änderun-
gen übernimmt der Verlag keine Haftung für die Richtigkeit 
der Wiedergabe. Er haftet jedoch bei Vorsatz und grober Fahr-
lässigkeit.

Abbestellungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Abbestellung 
einer bereits gesetzten Anzeige werden die bereits entstan-
denen Satzkosten berechnet. Hinweis: Ein Widerrufsrecht be-
steht nicht, da die vorliegenden Leistungen auf einer indivi-
duellen Auswahl sowie auf die persönlichen Bedürfnisse des 
Auftraggebers zugeschnittene Leistungen darstellen

Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der An-
zeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch 
nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder ge-
täuscht wird. Der Auftraggeber ist für den Inhalt und die 
rechtliche Zulässigkeit der Anzeige verantwortlich. Er stellt 
den Verlag von allen Ansprüchen Dritter wegen Urheber-
rechts-, Persönlichkeitsrechts-, Markenrechts- oder anderer 
Schutzrechtsverletzungen vollständig frei, einschließlich der 
angemessenen Kosten zur Rechtsverteidigung. Der Verlag 
ist nicht zur Prüfung verpflichtet, ob ein Anzeigenauftrag die 
Rechte Dritter beeinträchtigt. Wird der Verlag (z.B. durch ge-
richtliche Entscheidung) zum Abdruck einer Gegendarstel-
lung verpflichtet, hat der Auftraggeber die Kosten nach der 
gültigen Anzeigenpreisliste zu tragen. Das Verlag ist nicht 
verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob 
durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen 
sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber daraus 
keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu. Der Verlag erkennt 
Zahlungsminderung oder Ersatzansprüche nicht an, wenn bei 
Wiederholung von Insertionen der gleiche Fehler unterläuft, 
ohne dass zuvor nach Ersterscheinen der fehlerhaften Inser-
tion eine sofortige Richtigstellung seitens des Auftraggebers 
erfolgt war.

Sind etwaige Mängel in den Druckunterlagen nicht sofort er-
kennbar, sondern werden dieselben erst beim Druckvorgang 
deutlich, so hat der Werbungtreibende bei ungenügendem 
Abdruck keine Ansprüche an den Verlag. Das gleiche gilt bei 
fehlerhaften Wiederholungsanzeigen, wenn der Werbungtrei-
bende den Verlag nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden 
Anzeige auf den Fehler hinweist. Bei Fließsatzanzeigen behält 
sich der Verlag die Anwendung von allgemein verständlichen 
Abkürzungen vor.

Bei Änderungen der Anzeigenpreise treten mangels anderer 
Vereinbarungen die neuen Bedingungen auch für laufende 
Aufträge sofort in Kraft.

Bei Nichterscheinen im Falle höherer Gewalt oder bei Störung 
des Arbeitsfriedens erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung 
von Aufträgen und auf Leistung von Schadensersatz. Insbe-
sondere wird auch kein Schadensersatz für Nichtveröffent-

lichung oder nicht rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen und 
nicht ausgeführte Beilagenaufträge geleistet. Wird infolge 
höherer Gewalt oder Störung des Arbeitsfriedens dem Ver-
lag die Erfüllung eines Auftrages unmöglich, so erlischt sei-
ne Verpflichtung zur Erfüllung dieses Auftrages. Ein Anspruch 
auf Schadensersatz steht dem Auftraggeber in diesen Fällen 
nicht zu.

Die Rechnungsdaten werden elektronisch gespeichert.

Der Verlag behält sich vor, die vereinbarte Leistung per Brief-
post oder auf elektronischem Weg per E-Mail in Rechnung zu 
stellen.

Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Sonder-
beilagen oder Kollektiven Sonderpreise festzulegen.

Für die Berechnung des Anzeigenraumes ist das Produkt 
aus der Differenz zwischen dem tiefsten und höchsten Punkt 
der Anzeige mal der insgesamt beanspruchten Spaltenzahl 
maßgeblich.

Datenschutz: Ihre personenbezogenen werden zum Zweck der 
Vertragsdurchführung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) Datenschutz-
grundverordnung erhoben und grundsätzlich für die Ver-
tragslaufzeit bzw. bis zu Ihrem Widerruf gespeichert, sofern 
keine Aufbewahrungsfrist oder ein berechtigtes Interesse eine 
längere Speicherdauer erforderlich macht. Für Direktwerbung 
verwenden wir Ihre Mail-Adresse für Anzeigenangebote, wenn 
Sie diese angegeben haben. Falls Sie keine E-Mail-Werbung 
mehr auf dieser Grundlage erhalten wollen, können Sie jeder-
zeit der Direktwerbung unter baz.anzeigen@mamo.de wider-
sprechen. Sie haben das Recht, per Mail an info@stadtteilzei-
tung-ma.de oder postalisch an Stadtteilzeitung Verlag GmbH, 
Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim  unentgeltlich Auskunft 
zu erhalten, welche Daten über Sie gespeichert sind und zu 
welchem Zweck die Speicherung erfolgt. Zusätzlich haben 
Sie das Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Ein-
schränkung der Verarbeitung oder ein Widerspruchsrecht 
gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertrag-
barkeit im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung und 
dem neuen BDSG. Ein Löschen oder ein Widerspruch bzw. eine 
Einschränkung der Verarbeitung der Daten kann zur Folge ha-
ben, dass die Vertragsleistung nicht erfüllt werden kann. 
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